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Kennzeichnung von Zementprodukten im Einzelhandel 
 
 
Problemstellung 
 
Auf Verpackungen von Zementprodukten, die im Baumarkt in Verkehr gebracht werden, wird häu-
fig der S 46 „Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einh olen und Verpackung oder Etikett vorzei-
gen“ nicht aufgebracht. 
 
Der S 2 „Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen “ ist dagegen größtenteils vorhanden. Dar-
aus ergibt sich die Fragestellung, sind Zementprodukte, die im Baumarkt (Einzelhandel) an den 
privaten Endverbraucher abgegeben werden, neben dem S  2 auch mit dem S 46 zu versehen? 
 
 
Sachverhalt 
 
Gemäß Nr. 7.5.2 sechster Spiegelstrich des Anhangs VI d er RL 67/548/EWG gilt: 
 
Die S-Sätze S 2 und S 46 sind obligatorisch für alle ge fährlichen Stoffe und Zubereitungen (außer 
alle sehr giftigen, giftigen sowie ätzenden und außer  denen, die lediglich als umweltgefährlich 
eingestuft wurden) wenn sie für die Öffentlichkeit best immt sind. 
 
Nach Anhang VI Nr. 6.2 der RL 67/548/EWG ist der Anwe ndungsbereich des S46 für alle gefähr-
lichen Stoffe und Zubereitungen außer den sehr giftig en, giftigen ätzenden oder umweltgefährli-
chen definiert. 
 
Verwendet werden soll er danach obligatorisch für all e im Anwendungsbereich genannten Stoffe 
und Zubereitungen, die für die allgemeine Öffentlich keit bestimmt sind, es sei denn, eine Gefahr 
des Verschluckens – insbesondere bei Kindern – ist nicht zu befürchten. 
 
 
Lösungsansatz 
 
Zementprodukte, die im Einzelhandel (z.B. Baumarkt) i n den Verkehr gebracht werden, sind vor 
allem für den privaten Endverbraucher bestimmt. D. h. diese Produkte gelangen auch in den 
häuslichen familiären Bereich und somit in den Bereich, in dem sich kleine Kinder aufhalten. 
Hier ist es nicht mehr auszuschließen, dass Kinder mit Zeme ntprodukten in Kontakt kommen und 
diese dann auch verschlucken können. Die Gefahr des Verschlu ckens - insbesondere von Kin-
dern – ist somit zu befürchten. 
 
Daher sollte neben dem S 2 auch der S 46 für Zementp rodukte vergeben werden, wenn sie für 
die allgemeine Öffentlichkeit bzw. den privaten Endver braucher (Heimwerker) bestimmt sind. 
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